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23. Ratssitzung des Stadtrates Wildenfels  
am 26.05.2026 
 
Einbringer der Vorlage:   *  Bürgermeister 
    

 
abgestimmt mit:   *  Stadtrat 
                                                        *  Bauamt 
 
Gegenstand der Vorlage: *  Vergabe der Dachdeckerarbeiten am  
   Bürgerhaus Wiesenburg 
 
 
Gesetzliche Grundlage:   *  SächsGemO 
                                               *  Sächsisches Vergabegesetz,  

 
Beschlussvorlage: 
Der Stadtrat von Wildenfels beschließt für das Vorhaben „Erneuerung der Dachdeckung auf 
dem Bürgerhaus Wiesenburg“ die Auftragsvergabe an die Firma Erxleben Bedachungen und 
Bau, Waldstraße 6, 08112 Wilkau-Haßlau, mit einer Bruttoangebotssumme von 50.053,90 €. 
 
Begründung: 
Für das Vorhaben „Erneuerung der Dachdeckung auf dem Bürgerhaus Wiesenburg“ wurden 
die auszuführenden Leistungen beschrieben und Angebote von vier Firmen abgefordert. Die 
Leistungsbeschreibung umfasst im Wesentlichen den Rückbau und die Entsorgung der 
bestehenden asbestbelasteten Materialien sowie die Neueindeckung mit Trapezblechprofilen 
in Verbindung mit der Erneuerung der Dachentwässerung. Die Gerüstarbeiten, einschließlich 
der Bereitstellung und Montage erforderlicher Fangnetze, sind Bestandteil der Leistung. 
Nach Prüfung und Auswertung von zwei fristgerecht eingegangenen Angeboten wird 
vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma Erxleben Bedachungen und Bau, Waldstraße 6, 
08112 Wilkau-Haßlau, zu vergeben. Diese ist mit einer Angebotssumme von 50.053,90 € 
brutto als wirtschaftlichster Bieter hervorgegangen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Stadträte:                                            14 
Davon anwesend:                                                                      
Davon stimmberechtigt:  
Davon stimmberechtigt einschließlich Bürgermeister:                                                           
Ja-Stimmen:                                                                               
Nein-Stimmen:                                                                           
Stimmenthaltungen:                                                                   
 
Aufgrund des § 20 SächsGemO war       Mitglied des Stadtrates von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 


